
Betriebs-Berater Schriftenreihe





Arbeitsrechtliche  
ESG-Strategien

Nachhaltigkeitstransformation gestalten und  
Compliance sicherstellen

Till Heimann (Hrsg.)



Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der  Deutschen Na tio nal-

© 2026 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer Landstr. 251, 
60326 Frankfurt am Main, buchverlag@ruw.de

www.ruw.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede  Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages un-
zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzun-
gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza

Printed in Germany



V

Vorwort

Dr. Till Heimann

Die Arbeitswelt steht vor einem fundamentalen Wandel. Was gestern noch 
als eher weiches „Nice-to-have“ galt, wird heute zur rechtlichen Verpflich-
tung und strategischen Notwendigkeit: Nachhaltigkeit im Arbeitsrecht. Die 
Zeiten, in denen Umweltschutz und soziale Verantwortung als Randthemen 
abgetan wurden, sind definitiv vorbei. Stattdessen erleben wir eine beispiel-
lose Transformation, in der Environmental Social Governance (ESG) zum 
zentralen Baustein moderner Unternehmensführung wird. HR und Arbeits-
recht stehen dabei als Haupt-Stakeholder des „S“ (Social) in ESG im Zent-
rum dieser Revolution. Nachhaltigkeit ist schon jetzt weit mehr als nur ein 
weiteres Compliance-Thema, sondern der Startschuss für eine neue Ära der 
Personalarbeit, in der Transparenz nicht mehr nur ein Wert, sondern ein stra-
tegischer Wettbewerbsvorteil ist. Für Geschäftsleitung, HR-Verantwortliche 
und Arbeitsrechtler in den Unternehmen bedeutet dies eine einmalige Gele-
genheit, ihre Unternehmen im Rahmen einer umfassenderen ESG-Strategie 
als moderne, werteorientierte Arbeitgeber zu positionieren und damit sowohl 
bei der Talentgewinnung als auch bei der Mitarbeiterbindung zu punkten.

Die regulatorische Landschaft hat sich in den letzten Jahren dramatisch 
verändert. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) seit 2023, die 
bevorstehende Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie (ETRL) bis 
2026, die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mit ihren 
European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sowie die Corporate 
Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) schaffen einen völlig neu-
en und noch nicht völlig kohärenten rechtlichen Rahmen, der Nachhaltigkeit 
als Querschnittsthema in alle Bereiche der Unternehmensführung einbettet – 
und, nicht zuletzt durch die sog. „Omnibus-Verfahren“, in ständiger Bewe-
gung bleibt. Das erschwert es den Unternehmen, Compliance sicherzustel-
len, und schafft tiefgreifende Unsicherheit. Jedoch geht es um deutlich mehr 
als nur Compliance-Übungen – der europäische Regelungsrahmen dient als 
Katalysator für eine umfassende Transformation der unternehmerischen Tä-
tigkeit sowie Personalarbeit. Der hierüber reglementierte Zugang zu den Fi-
nanzmärkten und Fremdkapital, die Reputation der Unternehmen am Markt 
sowie strategische Notwendigkeiten zwingen Unternehmen dazu, ihre in-
ternen Prozesse zu überdenken, faire Vergütungssysteme zu entwickeln und 
eine Kultur der Nachhaltigkeit zu etablieren. Unternehmen, die sich dieser 
Entwicklung verschließen, riskieren rechtliche Konsequenzen und den Ver-
lust ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
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Die Umsetzung nachhaltiger Beschäftigungsbedingungen ist nicht ledig-
lich ein juristisch-technisches Problem, sondern eine Change-Management-
Aufgabe ersten Ranges. Erfolgreich werden nur die Unternehmen sein, 
die sie nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreifen. Dies erfordert 
nebst einer klugen organisationalen Verankerung eine umfassende Kom-
munikationsstrategie, die sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter auf 
den Wandel vorbereitet. Dabei sollte Nachhaltigkeit nicht mit Perfektion 
verwechselt werden. Weder die Aufsichtsbehörden noch die Arbeitnehmer1 
oder sonstige Stakeholder können bei einem so erheblichen Umbruch in der 
Denkweise zum Start eine „makellose“ Nachhaltigkeitscompliance erwar-
ten. Vielmehr geht es darum, glaubwürdig aufzutreten und authentisch mit 
bestehenden Herausforderungen umzugehen. Die Unternehmen, die offen 
über ihre Nachhaltigkeitsziele kommunizieren und Arbeitnehmer aktiv ein-
beziehen, schaffen Vertrauen. Nicht zu unterschätzen ist hierbei auch die 
Rolle der Arbeitnehmervertreter: Diese werden zu wichtigen Akteuren der 
Nachhaltigkeitstransformation. Denn die Umsetzung von ESG-Maßnahmen 
löst vielfältige Mitbestimmungsrechte aus. Diese Entwicklung eröffnet neue 
Möglichkeiten für einen konstruktiven Sozialdialog, der Arbeitnehmerinter-
essen und Nachhaltigkeitsziele in Einklang bringt.

Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit für immer mehr Arbeitnehmer zum ent-
scheidenden Kriterium bei der Jobwahl. Unternehmen, die diese Entwick-
lung ignorieren, verschließen sich einem wachsenden Teil des Talentpools. 
Sustainable Recruiting ist nicht mehr nur ein Trend, sondern wird zur Not-
wendigkeit für zukunftsorientierte Unternehmen. Dabei geht es nicht nur 
um die Rekrutierung in klassischen „grünen“ Branchen, sondern um die In-
tegration von Nachhaltigkeitsaspekten in alle Bereiche der Personalarbeit. 
Auch auf der Kehrseite der Medaille, Retention, ist es in Zeiten des Fach-
kräftemangels essentiell geworden, Arbeitnehmer langfristig zu halten und 
zu binden.

Besondere Relevanz in diesem Zusammenhang – und daher auch als einer 
der Schwerpunkte in diesem Handbuch ausgestaltet – hat die ETRL, wel-
che die Arbeitsbeziehungen fundamental verändern wird. Bis zum 7.6.2026 
müssen die Mitgliedstaaten die ETRL in nationales Recht umsetzen. 
Deutschland steht vor der Herausforderung, das Entgelttransparenzgesetz 
(EntgTranspG) grundlegend zu überarbeiten und neue Standards für Fair-
ness und Transparenz in der Vergütung zu etablieren. Was jahrzehntelang 
als Tabuthema galt – die offene Diskussion über Gehälter – wird durch die 
ETRL zur rechtlichen Verpflichtung – und gleichzeitig zur größten Chance 
für Unternehmen, ihre Personalarbeit zu revolutionieren. Denn die bishe-

1  Der Begriff dient zur sprachlichen Vereinfachung und bezeichnet Arbeitnehmer jegli-
chen Geschlechts.
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rige Kultur der Intransparenz schützte häufig bestehende Ungleichheiten. 
Die neue Rechtslage verpflichtet Unternehmen nicht nur zur Offenlegung 
von Gehaltsdaten, sondern schafft völlig neue Dynamiken in der Beziehung 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Transparenz wird so zum Ver-
trauensanker.

Der vorliegende Praxisleitfaden beleuchtet das Thema und seine Implikati-
onen umfassend und zeigt Ihnen, wie aus der rechtlichen Verpflichtung eine 
strategische Chance werden kann. Hierfür geben wir Ihnen in den folgen-
den Kapiteln sowohl juristische Orientierung – von den wichtigsten euro-
päischen Vorgaben bis zu ihrer Umsetzung ins deutsche Recht – als auch 
praxisnahe Tipps für HR-Strategien, Strukturen und Change-Management-
Maßnahmen in Ihrem Unternehmen. Dazu haben wir eine Vielzahl erfah-
rener Experten versammelt, die aus ihrer Perspektive einordnen, bewerten 
und Umsetzungsvorschläge vorstellen. Herzlicher Dank gebührt an dieser 
Stelle neben den Autoren namentlich der wissenschaftlichen Mitarbeiterin 
Frau Daria Boysen für die tatkräftige Unterstützung bei der redaktionellen 
Bearbeitung des Handbuches.

Die Botschaft ist klar: Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. Die 
Frage ist nicht mehr, ob Unternehmen werden umdenken müssen, sondern 
wie sie diesen Wandel zu ihrem Vorteil nutzen können. Unternehmen, die 
den Mut haben, Vorreiter zu sein, werden zu den Gewinnern der neuen Ar-
beitswelt gehören. Sie werden rechtlich compliant sein und dazu als attrakti-
ve, faire und zukunftsfähige Arbeitgeber wahrgenommen werden. Nachhal-
tigkeit ist nicht das Ende der gewohnten Personalarbeit – sie ist der Beginn 
einer besseren.
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5. Gesunde Arbeit als Erfolgsfaktor!

Tim Klingmann, Isabella Uenning und Bastian Schmidtbleicher-Lück

I.  Gesunde Arbeit als strategischer Hebel für soziale 
Nachhaltigkeit

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) und die dahinterliegende 
ganzheitliche Betrachtung als Gesunde Arbeit ist weit mehr als ein Zusatz-
angebot im modernen Unternehmen – es ist der strategische Schlüssel für 
soziale Nachhaltigkeit in der “own workforce” und die personalbedingte 
Wertschöpfung eines Unternehmens. Gesunde Arbeit betrachtet Strukturen, 
Prozesse, Führung und Mitarbeiter als integriertes System, quantifiziert de-
ren betriebswirtschaftliche Wirkung und verankert gesundheitliche Gestal-
tung von Arbeit als Wertschöpfungsfaktor des Unternehmens.

Die zentrale Social-Säule der ESG-Kriterien wird von Gesunder Arbeit ad-
ressiert und nimmt bei genauerer Betrachtung der Vorgaben zur Offenlegung 
aller wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen im Rahmen der 
CSRD und ESRS eine bedeutendere Stellung ein als häufig angenommen. 
Ein häufiger Fehler ist die Verengung des Themas Gesundheit auf ESRS S1-
14 (Workforce Health & Safety), demgegenüber die zukünftigen Ausblicke 
zu demografischem Wandel, Fachkräftemangel, Produktivitätsdruck und der 
rasanten Zunahme von Fehlzeiten stehen. Diese Zukunftsrisiken haben alle-
samt in der doppelten Wesentlichkeit bei nahezu jedem Unternehmen eine 
hohe Eintrittswahrscheinlichkeit mit einem gleichzeitig hohen Impact, wäh-
renddessen die konsequente Bearbeitung dieser Herausforderungen mittels 
Gesunder Arbeit die Risiken reduziert und die Chancen drastisch erhöht. 
Demnach sind für die Betrachtung und Maßnahmenableitung ebenfalls zu 
S1-14 zumindest S1-3, S1-4 und S1-5 der ESRS mit einzubeziehen.215 Das 
vorgelagerte Instrument der doppelten Wesentlichkeit kann hier als starkes 
Managementtool für die Bewertung von Chancen und Risiken gesehen wer-
den, unabhängig einer gesetzlichen Verpflichtung.

Der demografische Wandel und der daraus resultierende Fachkräftemangel 
sind zentrale Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Bereits bis 2035 
könnten dem deutschen Arbeitsmarkt bis zu 7 Millionen Erwerbspersonen 

-
gerufen am 29.8.2025).
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fehlen,216 gleichzeitig belaufen sich die Bruttowertschöpfungsverluste durch 
Arbeitsunfähigkeiten auf geschätzte 221 Milliarden EUR p. a.217

Gesunde Arbeit ist hier der Hebel, um die Produktivität älter werdender 
Belegschaften zu sichern, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und qualifizierte 
Mitarbeiter langfristig zu binden und damit ein entscheidender Faktor für 
Retention und Arbeitgeberattraktivität. Jeglicher Wesentlichkeitsbetrachtung 
sollte daher sowohl für Risiken wie Chancen bewusst sein: Wertschöpfung 
entsteht durch Mitarbeiter und Menschen! Das entscheidende Instrument 
hierfür ist die Gestaltung Gesunder Arbeit mit dem Ziel einer langfristigen 
Bindung (Retention).

Retention – die langfristige Bindung und daraus resultierende Entwicklung 
der Beschäftigten – ist die zentrale Aufgabe der kommenden Jahre. Sie re-
duziert nicht nur Risiken (wie Know-how-Verlust, hohe Rekrutierungskos-
ten und Produktivitätsverluste), sondern erschließt vor allem Chancen. Die 
Transformation zur wissensbasierten, globalen Ökonomie gelingt nur, wenn 
Unternehmen Mitarbeiter nachhaltig an sich binden.

Das Vorgehen nach CSRD und ESRS, aber vor allem die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen der kommenden Dekaden, führen zu 
einem klaren Befund: Gesunde Arbeit ist nicht verhandelbar.

II.  Gesunde Arbeit & Retention: Evidenzbasierte 
Zusammenhänge

Der Zusammenhang zwischen Gesunder Arbeit und der Mitarbeiterbindung 
wird seit mehreren Jahrzehnten intensiv erforscht – nicht zuletzt, weil Ent-
scheiderinnen und Entscheider hierin den zentralen Nutzen von Maßnahmen 
Gesunder Arbeit sehen. Einer großen Umfrage aus dem Jahr 2020 zufolge 
glauben 96 % der befragten US-amerikanischen Führungskräfte, dass ein 
angenehmeres Arbeitsumfeld die Mitarbeiterbindung erleichtert.218 Diese 
erhöhte Bindung wirkt sich auch finanziell aus: Laut Gallup Engagement 
Index fehlen hoch emotional gebundene Mitarbeiter im Durchschnitt 2,9 
Arbeitstage pro Jahr weniger als Mitarbeiter ohne emotionale Bindung.219 

217  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Arbeitswelt im Wan-
-

 



5. Gesunde Arbeit als Erfolgsfaktor! Teil 1

121Klingmann/Uenning/Schmidtbleicher-Lück

Auch eine groß angelegte Studie des Wellbeing Research Center zum Zu-
sammenhang zwischen Workplace Wellbeing und Unternehmensperfor-
mance aus dem Jahr 2023 identifizierte die Stärkung der Mitarbeiterbindung 
als einen der wichtigsten Hebel, über den das Mitarbeiterwohlbefinden zu 
höherer Performance im Unternehmen beitragen kann.220

Viele Studien belegen mittlerweile zudem den positiven Zusammenhang 
zwischen Gesunder Arbeit und der Stärkung der Mitarbeiterbindung. So 
zeigen bspw. separate Längsschnittstudien auf Basis deutscher Daten aus 
den Jahren 1985 bis 2003, dass Beschäftigte mit hoher Arbeitszufrieden-
heit signifikant seltener kündigten als weniger zufriedene Kolleginnen und 
Kollegen.221 Aktuelle Forschungsergebnisse von George Ward auf Basis von 
Erhebungen des Jobportals Indeed zeigen, dass Unternehmen mit höheren 
Werten in allen vier Komponenten des Workplace Wellbeing (Satisfaction, 
Purpose, Happiness, Stress) niedrigere freiwillige Turnover-Raten aufzei-
gen.222

Trotz dieser umfassenden und robusten Studienlage bleiben substanzielle In-
vestitionen in Gesunde Arbeit in Deutschland bislang weitgehend aus. Laut 
der aktuellen whatsnext-Studie verfügen über 50 % der befragten Unterneh-
men nur über ein Gesundheits-Jahresbudget von weniger als 10.000 EUR.223 
Gleichzeitig erreichte der Anteil hoch emotional gebundener Mitarbeiter im 
Jahr 2024 mit lediglich 9 % einen historischen Tiefstand.224 Dies verweist 
auf eine verbreitete Umsetzungslücke: Während die positive Wirkung ge-
sunder Arbeitsbedingungen auf Mitarbeiterbindung und Unternehmensper-
formance wissenschaftlich gut dokumentiert ist, fehlt es in der Praxis oft 
an der systematischen Verankerung entsprechender Strategien und folglich 
auch an Wirksamkeit. Ein wichtiger Grund hierfür: Die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sind in der Unternehmenspraxis oft abstrakt. Außerdem wer-
den bestehende Lösungsansätze nicht ausreichend eingesetzt.

So bleibt ein mögliches Instrument wie die Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastungen trotz der rechtlichen Verpflichtung gemäß § 5 Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) häufig ungenutzt. 2025 gaben nur 52 % der Unter-
nehmen an, diese durchzuführen.225 Dabei liefert diese Analyse wertvolle 

220  De Neve/Kaats/Ward, University of Oxford Wellbeing Research Centre Working Pa-
per 2024, 2304, S. 27.

221  Levy-Garboua/Montmarquette/Simonnet, Labour Economics 2007, 14, 251–268, 
S. 24.

222  De Neve/Ward, Harvard Business Press 2025, S. 186.

Gesund arbeiten in herausfordernden Zeiten, S. 14.
224  Gallup Engagement Index Deutschland 2024 (Fn. 220), S. 4–5.

Gesund arbeiten in herausfordernden Zeiten, S. 25.
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Erkenntnisse zu den drei zentralen Bindungselementen. Besonders das ver-
pflichtende Handlungsfeld „soziale Beziehungen“ mit Themen wie fehlen-
des Feedback und Anerkennung durch Vorgesetzte, mangelnder sozialer 
Austausch sowie destruktives Verhalten, ermöglichen eine fundierte Ein-
schätzung des Risikopotenzials im Unternehmen.226

Neben der gezielten Nutzung bestehender Instrumente und der Nutzung der 
daraus entstehenden Daten, braucht es ein klares Verständnis darüber, wie 
Gesunde Arbeit konkret auf Bindungsprozesse wirkt.227 Nur so lassen sich 
wissenschaftliche Erkenntnisse in wirksames Handeln überführen. Hier set-
zen sogenannte Wirkungs- bzw. Treiberketten an: Sie machen sichtbar, auf 
welchen Ebenen Gesunde Arbeit die Mitarbeiterbindung stärkt, etwa durch 
die Qualität der Führung, durch erlebten Teamzusammenhalt oder durch die 
kulturelle Passung zum Unternehmen.

Aus diesen Wirkungs- bzw. Treiberketten lassen sich für Unternehmen 
konkrete und vor allem individuelle Ansatzpunkte ableiten, die gezielt be-
arbeitet werden können. Diese Ansatzpunkte ergeben sich typischerweise 
aus einer klassischen Gap-Analyse, d. h. überall dort, wo das Unternehmen 
Bindungstreiber oder Wirkmechanismen noch nicht oder nicht ausreichend 
für sich nutzt.

Um die identifizierten Ansatzpunkte systematisch zu bearbeiten, können in 
der Folge sogenannte Wegstrecken hilfreich sein. Sie beschreiben die erfor-
derlichen Handlungsschritte, um einen spezifischen Ansatzpunkt effektiv zu 
entwickeln oder zu verbessern. Für die Operationalisierung der Wegstrecken 
hat sich in vielen Kundenprojekten das SQM-Modell etabliert.228 Es bietet 
eine praxisnahe Handlungslogik zur wirksamen Gestaltung von Gesund-
heitsprojekten in Unternehmen. Das SQM-Modell basiert auf verhaltens-
wissenschaftlichen Erkenntnissen und beschreibt drei zentrale Wirkphasen: 
Sensibilisierung, Qualifizierung und Motivation. Zu Beginn steht die Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter. Sie schafft Bewusstsein für gesundheitsrelevan-
te Themen und hilft, individuelle Herausforderungen zu erkennen. Darauf 
aufbauend folgt die Qualifizierung, deren Ziel die Vermittlung von Wissen, 
Kompetenzen und die Stärkung der Selbstwirksamkeit ist. Erst wenn Be-
schäftigte sich als handlungsfähig im eigenen Sinne und aus der eigenen 
Kompetenz heraus erleben, kann nachhaltige Veränderung entstehen. Die 
anschließende Phase der Motivation sorgt schließlich dafür, dass das Erlern-

226  GDA-Arbeitsprogramm Psyche des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 
Arbeitsschutz in der Praxis – Berücksichtigung psychischer Belastung in der Gefähr-
dungsbeurteilung – Empfehlungen zur Umsetzung in der betrieblichen Praxis, 2022, 
S. 16.

227  Meyer-Tischler/Faltermeier, Psychologische Sicherheit, S. 28.

(abgerufen am 29.8.2025).
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te im Alltag nachhaltig verankert wird – etwa durch soziale Anreize, kon-
tinuierliche Impulse und regelmäßige Reflexion. So wird aus punktuellen 
Maßnahmen ein wirkungsvoller Prozess mit langfristigem Effekt.

Abbildung 1: SQM-Modell (eigene Darstellung nach MOOVE GmbH, 2025)

Der Einsatz des SQM-Modells führt also zu verbesserten Wegstrecken, die 
wiederum als Handlungsableitung für die Wirkungs- und Treiberketten die-
nen und eine strukturierte Bearbeitung von Analyseergebnissen überhaupt 
erst ermöglichen.

III.  Wirkungs -und Treiberketten der Mitarbeiterbindung 
im Kontext Gesunder Arbeit

Das Hauptziel von Wirkungs- und Treiberketten besteht darin, Komplexität 
zu reduzieren und in der Praxis konkrete Ansatzpunkte für gezielte Inter-
ventionen zu identifizieren. Ein erster Schritt dabei ist, ein komplexes Kons-
trukt – wie in unserem Fall die Mitarbeiterbindung – in seine theoriebasier-
ten Bestandteile zu zerlegen. Eine zentrale Frage lautet daher: Aus welchen 
Elementen setzt sich Mitarbeiterbindung zusammen?
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Mitarbeiterbindung entsteht nicht zufällig. Sie ist das Ergebnis gezielter 
Erfahrungen, individueller Wahrnehmungen und subjektiver Bewertungen 
durch die Mitarbeiter. Wer gezielt an dieser Bindung arbeiten möchte, muss 
die zugrunde liegenden Bindungsebenen differenziert verstehen.

1.  Bindungsebenen: Rationale, behaviorale, normative und 
emotionale Bindung

Die rationale Mitarbeiterbindung beruht vereinfacht gesagt auf einer nüch-
ternen Kosten-Nutzen-Abwägung des Beschäftigungsverhältnisses. Mit-
arbeiter vergleichen den Aufwand und Nutzen ihrer aktuellen Stelle mit ex-
ternen Alternativen. Bindung entsteht hier vor allem, wenn das Gesamtpaket 
stimmt: wettbewerbsfähige Vergütung, Zusatzleistungen (sog. Benefits) und 
Sicherheit des Arbeitsplatzes. Dabei können auch gesunde Arbeitsbedingun-
gen in diese Rechnung miteinfließen, da sie den persönlichen Nutzen er-
höhen.

Die behaviorale Bindung basiert weniger auf rationalen Überlegungen, son-
dern entsteht aus Gewohnheit und Routine. Sie wird daher auch habituelle 
Bindung genannt. Kollegiales Umfeld, eingespielte Abläufe und ein stabi-
ler Arbeitsalltag schaffen eine Komfortzone, die man ungern aufgibt. Mit-
arbeiter mit hoher habitueller Bindung gelten daher als „Gewohnheitstiere“, 
sie sind selten wechselwillig, solange ihr Umfeld konstant und erträglich 
bleibt.

Die normative Mitarbeiterbindung basiert auf dem Gefühl der Verpflich-
tung und Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Hier spielen wertebasierte 
Bindungen und moralische Vorstellungen eine wichtige Rolle. Mitarbeiter 
bleiben, weil sie das Gefühl haben, es sei „das Richtige“, dem Unterneh-
men treu zu sein. Dieses Pflichtgefühl kann entstehen, wenn der Arbeitgeber 
sichtbar außergewöhnlich viel in die Mitarbeiter investiert hat (z. B. hoch-
wertige Weiterbildungen) oder in schwierigen Zeiten zur Seite stand. Auch 
eine wertebasierte Unternehmenskultur, die die eigenen Überzeugungen 
teilt, stärkt normative Loyalität.

Den Schlüssel zur nachhaltigen Bindung und Leistung und daher einen zen-
tralen Bindungsaspekt im Kontext Gesunder Arbeit stellt die emotionale 
(affektive) Bindung dar. Sie beschreibt das Gefühl innerer Verbundenheit, 
Identifikation und Begeisterung für den Arbeitgeber. Emotional gebundene 
Mitarbeiter wollen beim Unternehmen bleiben, nicht weil sie müssen oder 
sollen, sondern weil sie sich dort zugehörig und wertgeschätzt fühlen. Diese 
emotionale Verbundenheit lässt sich wiederum in drei zentrale Bindungs-



5. Gesunde Arbeit als Erfolgsfaktor! Teil 1

125Klingmann/Uenning/Schmidtbleicher-Lück

bezüge unterteilen, die jeweils spezifisch angesprochen und durch Gesunde 
Arbeit gezielt beeinflusst werden können.229

Abbildung 2: Einflussgrößen von Mitarbeiterbindung (eigene Darstellung).

In der Betrachtung von Effektstärken der einzelnen Bindungsebenen ist zu 
-

menten und den davon betroffenen Bindungsebenen überlagern können. Es 
gilt daher einen spezifischen Fokus auf die emotionale Bindung von Mit-
arbeitern zu legen.230

2.  Die drei emotionalen Bindungsbezüge im Unternehmen

Die Bindung zur direkten Führungskraft (Vorgesetztenbezogene Mitarbei-
terbindung) gilt als einer der stärksten Einzelprädiktoren für emotionale 
Mitarbeiterbindung.231 Gesunde Arbeit wirkt hier als Beziehungsstifter: Ein 
gesundheitsorientierter Führungsstil, geprägt von realistischen Zielvorga-
ben, transparenter Kommunikation, aktiver Unterstützung und achtsamer 
Belastungssteuerung, signalisiert Fürsorge und baut Vertrauen auf.

229  Wolf, Mitarbeiterbindung – Strategie und Umsetzung im Unternehmen, S. 51 ff.

hr-report-2023-de.pdf (abgerufen am 29.8.2025).
231  Gallup Engagement Index Deutschland 2024 (Fn. 220), S. 41.
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Ein weiteres zentrales Feld emotionaler Bindung ist die soziale Integration 
im Team (Teambezogene Mitarbeiterbindung). Menschen, die sich mit ih-
rem Team verbunden fühlen, bleiben häufiger und zeigen mehr Engagement. 
Auch das Konzept der psychologischen Sicherheit, also der Erfahrung, im 
Team ohne Angst vor Ablehnung sprechen und handeln zu können, ist eng 
mit emotionaler Bindung verknüpft. Gesunde Arbeit fördert Teambindung 
auf mehreren Ebenen: etwa durch gemeinsame Gesundheitsaktionen, parti-
zipative Formate (z. B. Gesundheitszirkel), Maßnahmen zur Teamstärkung 
oder durch räumlich-ergonomische Bedingungen, die Austausch begünsti-
gen (z. B. gesund gestaltete Sozialzonen).

Die dritte Dimension der emotionalen Bindung bezieht sich auf das Unter-
nehmen als Ganzes: auf dessen Kultur, Leitbild, Werte und gesellschaftli-
che Rolle. Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmenszweck identifizieren 
und Stolz empfinden, Teil dieser Organisation zu sein, entwickeln eine tiefe 
emotionale Verbundenheit.

Gerade Gesunde Arbeit bietet hier eine wirkungsvolle Plattform zur Identi-
fikation. Unternehmen, die Gesundheit, Nachhaltigkeit und Fürsorge sicht-
bar in ihrer Kultur und Kommunikation verankern, sprechen die Werte mo-
derner Mitarbeiter direkt an – insbesondere in Generationen und Milieus, 
die Sinnorientierung, Vereinbarkeit und mentale Gesundheit zunehmend als 
Standard betrachten.

Zusätzlich zu den drei genannten Bindungsbezügen wird in der Literatur 
auch die emotionale Bindung an den Arbeitsinhalt beschrieben (Aufgaben-
bezogene Mitarbeiterbindung). Da sie sich jedoch funktional und motivatio-
nal von den anderen Formen unterscheidet, rücken wir sie im Kontext sozial 
nachhaltiger Retention nicht in den Fokus.232

IV.  Wirkungsketten und Wegstrecken von Gesunder 
Arbeit für verbesserte Retention bei Mitarbeitern

Entlang spezifischer Wirkungsketten und Wegstrecken zeigen wir nun Mög-
lichkeiten auf, wie Gesunde Arbeit zur emotionalen Bindung von Mitarbei-
tern beitragen kann. Es werden Praxisbeispiele für die drei Dimensionen 
Vorgesetztenbindung, Teambindung und Unternehmensbindung gegeben. 
Hierbei wird sowohl auf das „Warum“ – also die zugrunde liegenden Wirk-
mechanismen – als auch auf das „Wie“ – die konkreten Maßnahmen zu Ge-
sunder Arbeit – eingegangen.

232  Wolf, Mitarbeiterbindung – Strategie und Umsetzung im Unternehmen, S. 51 ff.
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Alle dargestellten Wirkungsketten und Wegstrecken haben eine gemeinsame 
methodische Grundlage: die fünf Erfolgsfaktoren für Gesunde Arbeit: Stra-
tegie, Prozess, Zielgruppe, Kennzahlen und System.233

Diese Erfolgsfaktoren stellen sicher, dass Maßnahmen der Gesunden Arbeit 
strategisch eingebettet und nachhaltig wirksam sind. Gesunde Arbeit ist erst 
dann wirksam, wenn sie aus der Unternehmensstrategie abgeleitet ist, ein 
Fokus auf die Integration von gesunder Arbeit in die Prozesse und Arbeits-
abläufe gelegt wird und diese Integrationen zielgruppenspezifisch und be-
darfsorientiert ausgerichtet sind. Die soziale Nachhaltigkeit wird gefördert, 
indem ein valides Kennzahlensystem die Erfolge misst, betriebswirtschaft-
lich bewertet und zudem sicherstellt, dass es ausgeprägte Strukturen und 
Systeme für Gesunde Arbeit in allen Unternehmensbereichen gibt.

1.  Vorgesetztenbindung – ein Haupttreiber für emotionale 
Bindung

Die emotionale Bindung zur direkten Führungskraft ist ein zentraler Wirk-
faktor im Rahmen Gesunder Arbeit und gilt als einer der stärksten Einzel-
prädiktoren für Mitarbeiterbindung.234 Eine gesunde und nachhaltig orien-
tierte Führung beeinflusst maßgeblich die zentralen Bindungstreiber wie 
Vertrauen, Sicherheit, Anerkennung und Mitgestaltung.

Vertrauen bildet die Grundlage einer sozial nachhaltigen Führungspraxis 
und erfüllt grundlegende psychologische Bedürfnisse der Mitarbeiter. Ver-
trauen wird insbesondere durch Transparenz, Authentizität und Verlässlich-
keit seitens der Führungskräfte geschaffen.

Gute Praxis für Führungskräfte bedeutet hier eine offene Kommunikations-
kultur zu etablieren, die nicht nur den Dialog fördert, sondern auch Barrie-
ren abbaut. Die besten Erfolge werden erzielt, indem jede Stimme im Team 
gehört wird, auch die von zurückhaltenderen Teammitgliedern. Wertschät-
zung für alle Beiträge, auch für kritische oder unkonventionelle Ideen, ist 
eine Voraussetzung für ein respektvolles und wertschätzendes Arbeitsum-
feld, in dem sich alle Mitarbeiter sicher und ernst genommen fühlen.235

Sicherheit kann durch die Etablierung einer positiven Fehlerkultur erreicht 
werden. Führungskräfte sollten Fehler nicht als Schwächen betrachten, son-
dern als Lernchancen begreifen. In einem Umfeld, in dem Fehler offen an-
gesprochen werden können, ohne Angst vor negativen Konsequenzen, ent-
steht Raum für Innovation und Kreativität. Mitarbeiter fühlen sich ermutigt, 

234  Gallup Engagement Index Deutschland 2024 (Fn. 220), S. 41.
235  Gallup Engagement Index Deutschland 2024 (Fn. 220), S. 23-25.
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neue Ideen zu entwickeln und zu experimentieren, was zu einer kontinuier-
lichen Weiterentwicklung des Teams führt.

Anerkennung wird ermöglicht, wenn sich Führungskräfte als Coach und 
Mentor identifizieren. Anstatt zu kontrollieren, unterstützen Führungskräfte 
ihre Teammitglieder, indem sie Hindernisse aus dem Weg räumen und de-
ren Entwicklung fördern.236 Hohe Leistungserwartungen sind wichtig, doch 
müssen sie in einem Klima von Vertrauen und Unterstützung eingebettet 
sein, damit Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können. Empathie und 
Wertschätzung zu zeigen und auszusprechen sind weitere zentrale Elemen-
te. Durch echtes Interesse und Anteilnahme, kommunikative Präsenz sowie 
Zuversicht und Begeisterung für gemeinsame Ziele werden Motivation und 
Bindung gefördert.237

Mitsprache und Partizipation sind in einer sozial nachhaltigen Führungs-
kultur wirksam, indem Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich aktiv einzu-
bringen und Verantwortung zu übernehmen. Führungskräfte agieren hier als 
Enabler, die ihre Mitarbeiter inspirieren und zur Mitgestaltung anregen. Ein 
partizipativer Führungsstil fördert das Vertrauen und zeigt den Mitarbeitern, 
dass ihre Meinung und Kompetenz geschätzt werden. Sie stärken das Enga-
gement und die Innovationskraft innerhalb des Teams.238

In der Praxis zeigt sich: Um sozial nachhaltige, gesunde Führung wirksam 
zu entwickeln, braucht es mehr als punktuelle Trainings. Vielmehr empfiehlt 
sich ein systematischer Aufbau entlang klar definierter Wegstrecken – also 
aufeinander aufbauender Schritte, die gezielt Verhalten und Rahmenbedin-
gungen verändern. Eine solche Wegstrecke zur Stärkung der vorgesetzten-
bezogenen Bindung könnte folgende Stationen umfassen:
– Sensibilisierung für die Bedeutung von psychologischer Sicherheit und 

gesunder Führung durch Impulsveranstaltungen, Knowledge Nuggets und 
Informationsmaterialien.

– Qualifizierung über modular aufgebaute Trainings (z. B. Kommunika-
tion, Feedback, Fehlerkultur) und Coachings zur Selbstreflexion und für 
individuelle Entwicklungsimpulse.

– Motivation durch strukturelle Ankerpunkte wie regelmäßige Feedback-
gespräche oder wiederkehrende Erfolgsmessungen durch 360°-Feedbacks 
und Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen können bei der 
Verankerung des Verhaltens unterstützen.

hays-hr-report-2023-de.pdf (abgerufen am 29.8.2025).
237  Goller/Laufer, Psychologische Sicherheit in Unternehmen – Wie Hochleistungsteams 

wirklich funktionieren, S. 7-18.
238  Lausch, TRUST ME: Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist, S. 169-171.
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Im Praxisbeispiel eines global agierenden, börsennotierten Maschinenbau-
unternehmens wurde das Projekt „Standfest in Veränderung“ umgesetzt. 
Dies umfasste eine Wegstrecke zur gesunden Führung in Veränderungs-
prozessen mit den o. g. Elementen. In einem Zeitraum von sechs Monaten 
wird inhaltlich sensibilisiert, umfassendes Wissen gemeinsam erarbeitet und 
durch nachfolgende Impulse, Refresher und Coachings motiviert.

Abbildung 3: Praxisbeispiel Projektablauf „Standfest in Veränderung“ exempla-
risch (eigene Darstellung).

Die umgesetzte Wegstrecke besteht aus sechs aufeinander abgestimmten 
Phasen zur Förderung von Gesundheits- und Veränderungskompetenz bei 
Führungskräften und ihren Teams. Nach der Bewerbung und Information 
zum Angebot, besteht im Sinne der Partizipation die Möglichkeit zur Mit-
bestimmung der Workshopinhalte. In der Sensibilisierungsphase reflektieren 
die Teilnehmer im Kick-off den Zusammenhang von Führung, Gesundheit 
und Veränderung – optional unterstützt durch einen Eingangsanalysebogen 
zur Selbstreflexion. Die anschließende Qualifizierungsphase umfasst drei 
thematisch fokussierte Workshops (z. B. psychologische Sicherheit, Lern-
zonen, Kommunikation im Wandel), ergänzt durch individuelle 1:1-Coa-
chings. Dadurch werden die Elemente eines nachhaltigen Führungsstils 
nicht nur inhaltlich thematisiert, sondern in vielen Bausteinen direkt vorge-
lebt. In der Motivationsphase unterstützen Knowledge Nuggets und Weekly 
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Reminder die Anwendung des Gelernten im Alltag. Zwei Refresher-Work-
shops dienen der Sicherung der Nachhaltigkeit. Die Maßnahme schließt mit 
einer Feedbackphase, in der ein Ausgangsanalysebogen erneut zur Selbst-
reflexion anregt und die Wirkung evaluiert wird. Die Ergebnisse fließen in 
ein Soundingboard ein, das Impulse für die Weiterentwicklung im Unter-
nehmen liefert. Die langfristigen Effekte auf die Bindung der Mitarbeiter 
werden hier über die regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen psychischer 
Belastungen sowie KPI-Tools evaluiert.

2.  Teambindung für soziale Nachhaltigkeit im Unternehmen

Menschen haben ein grundlegendes Bedürfnis nach Zugehörigkeit und die-
ses Bedürfnis wird durch das soziale Gefüge im Team maßgeblich beein-
flusst. Ein starkes Teamgefühl, geprägt durch soziale Unterstützung und 
Unterstützung durch Vorgesetzte, führt zu höherer emotionaler Bindung und 
langfristiger Mitarbeiterbindung.239 Wirkungsketten für Teambindung in 
Unternehmen nehmen Einfluss auf soziale Unterstützung sowie Zugehörig-
keit und Wir-Gefühl.

Soziale Unterstützung auf Teamebene entsteht durch kollegiale Hilfe und 
gegenseitigen Rückhalt. Diese Elemente wirken als Puffer gegen negatives 
Stressempfinden und verringern das Risiko von Burnout und psychischen 
Folgeerkrankungen erheblich. Fehlt diese Unterstützung, sinkt die Arbeits-
zufriedenheit und die psychische Belastung und Beanspruchung steigt. Ein 
unterstützendes Teamklima fördert jedoch nicht nur die Gesundheit, sondern 
auch die Motivation der Mitarbeiter. Führende Unternehmen setzen deshalb 

-
ken den sozialen Zusammenhalt und bieten den Mitarbeitern ein vertrauens-
volles Umfeld, in dem sie Anliegen offen ansprechen können und soziale 
Unterstützung erfahren.240

In der Praxis kann eine effektive Wegstrecke ein Multiplikatorenprogramm 
für Ergonomie und Bewegung am Arbeitsplatz sein. Über zuvor ausgebil-
dete Multiplikatoren wird das Bewusstsein und die Fähigkeit gesunde Ar-
beitsweisen im Alltag zu leben sichergestellt. Die Multiplikatoren agieren 
als Schnittstelle zu den Mitarbeitern, indem sie nicht nur Gesundheitsinfor-
mationen verbreiten, sondern auch als Ansprechpersonen und Organisatoren 
für Gesunde Arbeit fungieren können – sie sensibilisieren also. Zudem qua-

239  Schirmer/Woyd, Mitarbeiterführung, S. 15.
240  Rothe/Adolph/Beermann/Schütte/Windel/Grewer/Lenhardt/Michel/Thomson/For-

mazin, Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – wissenschaftliche Standortbe-
 

Formular?nn=434d233f-b9cf-4e09-86d6-e8b9b8c1deec (abgerufen am 29.8.2025).
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lifizieren sie Kolleginnen und Kollegen in der Rolle eines erweiterten Netz-
werks für das Betriebliche Gesundheitsmanagement des Unternehmens und 
sind Ansprechpersonen sowie in den ihnen vermittelten Fachinformationen 
eine Art Coach. Durch dieses Vorgehen entsteht soziale Unterstützung für 
Gesunde Arbeit und Wertschätzung. Motivation wird von den Unternehmen 
transportiert, indem sie leicht verfügbare und kollegiale Ressourcen für Ge-
sundheitsthemen bereitstellen.

In der Praxis heben Unternehmen, wie in unserem Beispiel ein global agie-
render EMS-Produzent mit Hauptstandort Deutschland, die bereits mehr als 
180 Multiplikatoren ausgebildet haben, als besondere Erfolge der Multipli-
katorenprogramme hervor:
– Transfer von Arbeits- in Freizeitsettings: Die Multiplikatoren und die 

Teilnehmer an Bewegungseinheiten treffen sich regelmäßig zu gemein-
samen Outdoor-Aktivitäten, was zusätzlich auch das „Wir-Gefühl“ stärkt.

– Gesundheitsimpulse und -aktionen: Multiplikatoren erstellen und ver-
senden Gesundheitsimpulse, wie z. B. einen Gesundheits-Adventskalen-
der im Intranet, um das Bewusstsein für Gesundheitsthemen zu schärfen 
und fördern so die kollegiale Unterstützung – dadurch entwickeln sich so-
ziale Unterstützungsnetzwerke und kollegiale Hilfe.

– Internationale Vernetzung wird ermöglicht, wenn mehrsprachige Multi-
plikatoren ihre ausländischen Kolleginnen und Kollegen z. B. zu digitalen 
Bewegungseinheiten einladen und so Barrieren überwinden können.

Wichtig ist, dass Multiplikatoren aktiv von der Unternehmensführung unter-
stützt werden und durch regelmäßige Netzwerktreffen mit Informationen 
aktuell gehalten werden. Das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und 
die Vernetzung.

Ein weiterer zentraler Mechanismus für Teambindung ist das Wir-Gefühl 
und die Zugehörigkeit. Mitarbeiter, die sich als Teil eines Teams fühlen und 
die Wahrnehmung haben, gemeinsam an einem bedeutungsvollen Ziel zu ar-
beiten, identifizieren sich stärker mit dem Unternehmen und bleiben diesem 
treu. Das Thema „Belonging“ wird heute als ein entscheidender Human-Ca-
pital-Trend betrachtet, da eine Kultur der Inklusion und Zugehörigkeit die 
Mitarbeiterbindung maßgeblich stärkt.241

Maßnahmen wie Gesundheitszirkel sind ein Ansatzpunkt als Wegstrecke, da 
in diesen moderierten Formaten Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen 
und Hierarchien gemeinsam Verbesserungen für die Arbeitsbedingungen 
entwickeln. Neben den fachlichen Erkenntnissen fördern diese Methoden 

241  Poynton/Cantrell/Scoble-Williams/Mallon/Lahiri, in: Deloitte, 2025 Global Human 
-

man-capital-trends.html (abgerufen am 29.8.2025).
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das Zugehörigkeitsgefühl und den Dialog auf Augenhöhe. Diese Formate 
ermöglichen es den Mitarbeitern, gehört zu werden und aktiv zu Verände-
rungsprozessen beizutragen, was ihr Gefühl der Wertschätzung und vor al-
lem der Integration steigert.242

Zusätzlich stärken gemeinsame Erlebnisse wie Teambuilding-Aktivitäten 
oder Co-Working-Ansätze das Zugehörigkeitsgefühl. Durch solche Aktivi-
täten, wie etwa Team-Challenges oder Gesundheitstage, können Mitarbeiter 
positive Erfahrungen außerhalb des Arbeitsalltags teilen und den Teamgeist 
weiter festigen. Interne und externe Co-Working-Spaces, in denen bereichs-
übergreifend gearbeitet wird, fördern ebenfalls das Gefühl der Gemeinschaft 
und helfen dabei, die Isolation von einzelnen Teams zu überwinden. Diese 
interdisziplinären Arbeitsräume ermöglichen es den Mitarbeitern, neue so-
ziale Kontakte zu knüpfen und das Zugehörigkeitsgefühl über das eigene 
Team hinaus zu erweitern.243

In der Praxis erweisen sich zudem folgende Tools als hilfreiche Impulse zur 
Förderung des Zugehörigkeitsgefühls:
– Kurze (nicht) arbeitsbezogene Check-in-Fragen zu Beginn von Teamrun-

den, wie: „Was war Euer berufliches oder privates Highlight im letzten 
Monat?“. Hier kann es helfen, diesen kurzen Meetingeinstieg reihum von 
Mitarbeitern gestalten zu lassen. Das führt zu kreativen Themen, die das 
Team einander näherbringen und die Verantwortung hierfür wird aufge-
teilt.

– Auch die klassischen Events, wie Teilnahme an Firmenläufen, Sommer-
festen und Weihnachtsfeiern sowie Teamevents und -ausflüge, leisten ei-
nen wertvollen Beitrag. Wichtig ist, vielseitige Angebote zu schaffen, die 
möglichst große Mitarbeitergruppen ansprechen können. So kann es bei 
der Teilnahme am Firmenlauf z. B. auch sinnvoll sein, eine „Fan-Gruppe“ 
ins Leben zu rufen, in der auch Personen partizipieren können, für die 
Mitlaufen nicht möglich ist.

Teambindung leistet demnach einen weiteren wesentlichen Beitrag in der 
sozialen Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Indem Unternehmen gezielt 
auf soziale Unterstützung und Zugehörigkeit setzen, können sie nicht nur 
das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter fördern, sondern auch die langfristige 
Bindung an das Unternehmen sicherstellen. Initiativen zu Gesunder Arbeit 
und sozialer Nachhaltigkeit sollten deshalb stets den sozialen Zusammen-

242  Klaiber, Organisationales Commitment, S. 285–296.
243  Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit GmbH (IZA) des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales, Forschungsbericht 595 – Bedeutung von Co-Working-Spaces als 
-
-
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halt mit einbeziehen, durch partizipative Formate, Peer-Unterstützung und 
gemeinschaftliche Erlebnisse. So wird ein starkes, unterstützendes Netz-
werk geschaffen, das nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiter stärkt, son-
dern auch die Performance und die emotionale Bindung an das Unterneh-
men fördert.

3.  Unternehmensbindung, die wirklich gelebt wird

Neben der emotionalen Bindung an das Team und die Führungskraft besteht 
eine weitere zentrale Form der Verbundenheit in der Identifikation mit dem 
Unternehmen als Ganzem. Diese speist sich aus gelebter Unternehmenskul-
tur, gemeinsamen Werten, einer einstimmigen Mission und einem erlebba-
ren Sinn (Purpose). Ein mitarbeiterzentrierter und gesundheitsförderlicher 
Organisationsrahmen sendet dabei ein klares Signal: „Unsere Beschäftigten 
stehen im Mittelpunkt.“

Strategisch verankerte Gesunde Arbeit ist Ausdruck dieser Haltung. Sie 
macht Mitarbeiterorientierung nicht nur sichtbar, sondern systematisch 
wirksam und bildet so eine tragfähige Grundlage für die emotionale Bin-
dung an das Unternehmen.

Die Herausforderung: Einzelmaßnahmen wie der klassische Obstkorb oder 
ein jährlicher Gesundheitstag sind kein Ausdruck strategischer Gesundheits-
orientierung. Sie wirken eher beliebig und bleiben oberflächlich. Strategi-
sche Gesunde Arbeit hingegen bedeutet, Gesundheit und Wohlbefinden tief 
in den Unternehmenswerten, der Führungskultur und den Prozessen zu ver-
ankern, als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Im Zentrum nachhaltiger Wirkungsketten für Unternehmensbindung steht 
die institutionelle Verankerung des Themas auf oberster Entscheidungsebe-
ne. Eine schriftlich formulierte, klar kommunizierte Strategie zur Gesunden 
Arbeit, die sichtbar von der Unternehmensleitung getragen wird, macht 
deutlich: Gesundheit und Wohlbefinden sind kein operatives Randthema, 
sondern Bestandteil unternehmerischer Verantwortung.

Relevante und nachhaltige Wirkung entsteht, wenn grundlegende Verhält-
nisse für Gesunde Arbeit wie Steuerungsgremien, mitarbeiterzentrierte 
Kommunikation und gesundheitsförderliche Prinzipien im Unternehmen 
nicht nur geschaffen, sondern tatsächlich gelebt werden.

Hierzu zählt ein interdisziplinär besetztes Steuerungsgremium, idealerweise 
mit Vertretern der Führungsebene, HR, Betriebsrat sowie interner oder ex-
terner BGM-Fachkräfte. Es dient als Brücke zwischen strategischer Steue-
rung und operativer Umsetzung. Seine Aufgabe ist es, Gesundheitsthemen 
regelmäßig zu beraten, zu priorisieren und im Dialog tragfähige Entschei-
dungen zu treffen. Der partizipative Charakter dieses Gremiums stärkt die 


